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für Recht erkannt:


Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 3. Februar 2009 - 2 K 1364/06 - wird zurückgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 


Tatbestand
Der Kläger wendet sich mit seiner Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden  vom 3. Februar  2009 - 2 K 1364/06 -, durch das seine Klage gegen einen Abwassergebührenbescheid des Beklagten für das Jahr 2005 abgewiesen wurde. 1

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks B......... .. in P........ Dieses ist angeschlossen an die öffentliche Abwasserentsorgungseinrichtung des Beklagten. 2

Das Entsorgungsgebiet P....... umfasst das Gebiet des ehemaligen Abwasserzweckverbandes „X..........“, der im Jahr.... in den Beklagten eingegliedert wurde. Dieser betreibt seitdem zwei Entsorgungsgebiete, eines ist das Gebiet des ehemaligen AZV X.........., das andere das Gebiet des ehemaligen AZV E.....................3

Der Beklagte erließ am 1. Juli.... eine Verbandssatzung. 4

Am 22. Juni 2005 erließ der Beklagte die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet P......., die mit Änderungssatzung vom 9. Mai 2007 geändert wurde. 5

Neben der Beitrags- und Gebührenerhebung nach der Abwassersatzung werden im Entsorgungsgebiet Y..... und im Entsorgungsgebiet P....... aufgrund separater Satzungen über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung der betroffenen Grundstücke erhoben. Im Übrigen erfolgt eine Niederschlagswasserbeseitigung nur im Stadtgebiet P....... und dort im Trennsystem. Der Beklagte erhebt Niederschlagswassergebühren auf der Grundlage einer Entsorgungssatzung für das Entsorgungsgebiet P........ 6

Am 13. März 2006 erließ der Beklagte unter seinem Briefkopf einen Gebührenbescheid Schmutzwasserbeseitigung, mit dem er gegenüber dem Kläger Gebühren für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 in Höhe von 166,69 Euro erhob. Der Kläger legte gegen den Gebührenbescheid am 18. April 2006 Widerspruch ein. Mit Widerspruchsbescheid des Landratsamtes Y..... vom 23. Mai 2006 wurde der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. Der Widerspruchsbescheid wurde dem Kläger am 29. Mai 2006 zugestellt. 7

Der Kläger erhob am 29. Juni 2006 Klage vor dem Verwaltungsgericht. Dieses wies mit Urteil vom 3. Februar 2009 - 2 K 1364/06 - die Klage ab. 8

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ließ mit Beschluss vom 21. März 2011 - 5 A 253/09 - die Berufung gegen das Urteil zu.  Der Zulassungsbeschluss wurde dem Kläger am 4. April 2011 zugestellt. Er hat die Berufung am 4. Mai 2011 wie folgt begründet: 9

Der Abwassergebührenbescheid des Beklagten vom 13. März 2006 sei rechtswidrig weil er - ohne jegliche Mitwirkung durch einen Bearbeiter oder den Vorsitzenden des Beklagten - von Mitarbeitern der E... Y..... erlassen worden sei.10

Der Beklagte besitze keine Satzungskompetenz nach §§ 47, 48, 6 SächsKomZG. Es fehle an einem wirksam gegründeten Abwasserzweckverband mit Satzungs- und Beitragskompetenz. Die Satzungen der Abwasserzweckverbände X.......... und E.................... wiesen erhebliche materielle und rechtliche Mängel auf, die auch durch das sogenannte Heilungsgesetz nicht behoben worden seien. In der Satzung des AZV X.......... fehle es an einem geeigneten Umlagemaßstab sowie an Regelungen über den Stichtag für gegenwärtige und zukünftige Anteile hinsichtlich der Stimmverteilung in der Verbandsversammlung und des Umlageschlüssels und über die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden. Die Verbandsversammlung des AZV E.................... vom 19. April.... enthalte keinen Maßstab zur Stimmverteilung der Verbandsmitglieder und keine Stichtagsregelung zur erstmaligen Ermittlung der Einwohnerzahlen zur Bestimmung der Umlageschlüssel des Finanzbedarfs. Es werde bestritten, dass die Änderungen der ersten Satzung des AZV X.......... bei den Beschlussfassungen der anderen Verbandsmitglieder und in der Satzung, die der konstituierenden Versammlung zugrunde liege, berücksichtigt worden seien. Es sei nicht bekannt, wann die Satzung des AZV E.................... zustande gekommen sei. Auch lägen nicht alle Beschlüsse der einzelnen Gemeinden zur Satzung.... des AZV X.......... vor. Die Satzungsänderung vom 28. Juni 1995 sei nicht durch den Landkreis Y..... genehmigt worden. Die Genehmigung der Neufassung der Verbandssatzung 1998 durch Beschlüsse der Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden sei nicht dokumentiert. Auch lägen die Gemeinderatsbeschlüsse zum Beitritt zum Beklagten nicht vollständig vor. 11

Zudem fehle es an ordnungsgemäßen Bekanntmachungen: Die Satzung des AZV X.......... .... sei im Y.....er Wochenspiegel und im amtlichen Mitteilungsblatt für den Landkreis B............ veröffentlicht worden, obwohl sie eine Veröffentlichung in den Amtsblättern der Landratsämter Y..... und B............ bestimme.  Die Aufhebung der Bekanntmachungssatzung 1994 sei nicht veröffentlicht worden. Für die Satzungen 1994 bis 1996 sei keine Bekanntmachung von Genehmigungen im Z.......... Amtsblatt erfolgt. Ebenso fehlten eine Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Y..... und eine Genehmigung der Satzungsänderung von 1997. Die Änderung der Verbandssatzung des AZV E.................... von.... sei nicht bekannt gemacht worden. Die Anlage 1 zur Änderungssatzung vom 9. August.... sei nicht im Z.......... Amtsblatt vom.. November.... veröffentlicht worden. 12

Es fehle an einer ausgewogenen Abgabengerechtigkeit. In einem Teil des Entsorgungsgebiets bestehe für Abwasser und Niederschlagswasser eine gemeinsame Kanalisation, in einem anderen Teil sei ein Trennsystem vorhanden, in dem lediglich Abwasser geklärt werde und eine Einleitung ungeklärten Niederschlagswassers erfolge. Daher seien im Entsorgungsgebiet P....... nicht alle Anlagen an den Beklagten übertragen worden, sondern nur Regenwasserkanäle, die nicht lediglich der Straßenentwässerung dienten.13

Die Gebührenkalkulation des Beklagten sei bereits deshalb unwirksam, weil mit dem gesamten Geschäftsbesorgungsentgelt der E... Y..... Kosten einer unzulässigen Aufgabenübertragung in sie eingestellt worden seien. Der Geschäftsbesorgungsvertrag sei zwischen dem früheren AZV E.................... und der E... Y..... geschlossen worden. Der Beklagte hätte mit der E... Y..... einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag schließen müssen.14

Zudem seien die Kosten der Geschäftsbesorgung überhöht. In den Haushaltsplan für das Jahr 2006 seien andere Zahlen eingestellt als in die Gebührenkalkulation. Die Kosten der Geschäftsbesorgung durch die E... Y..... seien deutlich höher als die Kosten bei eigener Erledigung. Bei Beschäftigung von eigenem Personal und bei Nutzung eigener Räume fiele keine Mehrwertsteuer an. Die Dienstleistung durch Dritte verteuere die Kosten um den Mehrwertsteuersatz von 19%. Es werde nicht erläutert, nach welchen Kriterien die Kosten der Geschäftsführung dem Beklagten, Entsorgungsgebiet P......., für Abwasser zugeordnet würden. Zeitaufzeichnungen der Beschäftigten fehlten. Ein Stellenplan mit allen Arbeitsplätzen werde nicht vorgelegt. Aus den übermittelten Stellenbeschreibungen sei nicht ansatzweise erkennbar, welche Mitarbeiter mit welchen Aufgaben konkret beauftragt seien, welcher Tätigkeitsanteil auf die Geschäftsbesorgung des Beklagten entfalle und welche Mitarbeiter konkret mit welchen Arbeiten für die Geschäftsbesorgung des Beklagten beschäftigt seien. Auch fehlten Angaben zur konkreten Entlohnung der Beschäftigten. Es sei nicht erkennbar, wie der in der Endabrechnung für das jeweilige Jahr ausgewiesene Personalaufwand ermittelt worden sei. Dem Beklagten würden im Rahmen der Geschäftsbesorgung weit überhöhte Kosten in Rechnung gestellt. Wenn der Umsatz als Maßstab genommen werde, entfielen nur 4,6% der Erlöse der E... Y..... auf den Beklagten. Diesem würden aber durchschnittlich weit über 10% der Kosten in Rechnung gestellt. 15

Auch seien aus der Gebührenkalkulation die Investitionskosten für die Klärschlammtrocknung und die Anlaufverluste nicht herausgerechnet worden. 16

Des Weiteren seien in der Gebührenkalkulation bei der Ermittlung der Abschreibungen die gestundeten Abwasserbeiträge nicht abgesetzt bzw. als passivierte Beiträge nach § 17 Abs. 3 SächsKAG aufgelöst worden. 17

Unter dem Briefkopf des Beklagten wurde am 20. Oktober 2014 ein neuer Abwassergebührenbescheid für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2005 erlassen; es wurde erneut eine Abwassergebühr von 166,69 Euro festgesetzt. Nach § 1 der Satzung des Beklagten über die Ermächtigung des Verwaltungshelfers zum Erlass von Verwaltungsakten in kommunalabgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren einschließlich der Vollstreckung vom 3. Juli 2013 ist die E... Y.....  ermächtigt, im Namen des Beklagten Verwaltungsakte nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) SächsKAG i. V. m. § 118 AO zu erlassen. Diese Ermächtigung betrifft nach § 2 Abs. 2 der Satzung auch Gebührenbescheide i. S. v. § 1 Abs. 2 SächsKAG. Ebenfalls mit Bescheid vom 20. Oktober 2014 hat der Beklagte seinen Bescheid vom 13. März 2006 aufgehoben.18

Der Kläger trägt vor, dass der Satzung von 2013 keine Rückwirkung zukomme, und wendet gegen den Gebührenbescheid vom 20. Oktober 2014 ein, dass Festsetzungsverjährung eingetreten sei. 19

Der Kläger hat seine Klage geändert und beantragt nunmehr, 20

das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 3. Februar 2009 -  2 K 1364/06 - zu ändern und den Abwassergebührenbescheid des Beklagten vom 20. Oktober 2014 aufzuheben.
Der Beklagte hat der Klageänderung zugestimmt und beantragt, 21

die Berufung zurückzuweisen. 
Der Beklagte trägt vor, sowohl sein Rechtsvorgänger als auch der AZV X.......... seien wirksam gegründet worden. Bei der Eingliederung des AZV X.......... in den Beklagten hätten die Bürgermeister aller Mitgliedsgemeinden die Verbandssatzung unterzeichnet, die im Z.......... Amtsblatt vom... Juli.... bekannt gemacht worden sei. Dies wäre als bestätigende Neugründung auszulegen, wenn der AZV X.......... nicht wirksam gegründet worden wäre. Unabhängig davon seien Fehler bei der Eingliederung im Rahmen des § 13 SächsKomZG geltend zu machen. 22

Die Abwassergebühr betreffe die Schmutzwasserbeseitigung. In die Gebührenkalkulation seien die Schmutzwasserkosten eingeflossen. Die Ausführungen des Klägers zur Beseitigung des Niederschlagswassers seien nicht erheblich. 23

Die in die Gebührenkalkulation eingestellten Geschäftsbesorgungskosten hätten sich nicht nach dem Umsatz des Geschäftsbesorgers gerichtet. Die Geschäftsbesorgerkosten beruhten auf den dem Geschäftsbesorger tatsächlich entstandenen Kosten und seien in der Gebührenkalkulation Grundlage für die entsprechenden Prognoseentscheidungen gewesen. Diese Kosten seien für jeden der Geschäftsbereiche gesondert ermittelt worden. So seien die Kosten der Verwaltung beispielsweise derart zugeordnet worden, dass die Beschäftigten Stundennachweise erbracht hätten und die Stunden den jeweiligen Aufgabenbereichen zugeordnet worden seien. Es sei genau ermittelt worden, wie viele Stunden welcher Mitarbeiter für welches Aufgabengebiet tätig geworden sei. 24

Die Erlöse aus Klärschlamm beträfen die Klärschlammbehandlung in der Kläranlage aus Fremdanlieferungen durch Drittunternehmen. Die Kläranlage sei für Klärschlammtrocknung technisch nicht ausgelegt. Die streitgegenständliche Gebührenkalkulation für das Entsorgungsgebiet P....... beinhalte separat sowohl den Transportanteil für die Entsorgung von Klärschlamm als auch die Behandlungskosten von Klärschlamm als eigenständigen Gebührentatbestand. Die streitgegenständliche festgesetzte Gebühr sei die kostendeckende Gebühr, der entsprechende Aufwendungen gegenüber stünden. Vor dem Jahr 2008 seien keine Erlöse aus Klärschlammbehandlung erzielt worden. Des Weiteren beinhalte die aktuelle Gebührenkalkulation die Nachberechnung für den Zeitraum 2006 bis 2010, in der entstandene Kostenüber- oder Kostenunterdeckungen in der derzeit geltenden Gebühr berücksichtigt seien. 25

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten des Berufungsverfahrens und des erstinstanzlichen  Verfahrens und der Verwaltungsvorgänge des Beklagten Bezug genommen. 26



Entscheidungsgründe 
Die Berufung hat keinen Erfolg. Zwar ist sie zulässig; insbesondere ist sie innerhalb der Frist des § 124 a Abs. 6 Satz 1 VwGO begründet worden. Das Verwaltungsgericht hat die Klage jedoch im Ergebnis zu Recht abgewiesen. 27

I. Die vom Kläger im Berufungsverfahren vorgenommene Klageänderung ist nach      § 91 Abs. 1 VwGO zulässig, weil der Beklagte ihr in der mündlichen Verhandlung zugestimmt hat. 28

Auf die Zulässigkeit der gegen den Bescheid vom 13. März 2006 in Gestalt des Widerspruchsbescheids erhobenen Klage kommt es nicht an. Nach der Klageänderung ist nur noch der Abwassergebührenbescheid vom 20. Oktober 2014 streitgegenständlich. Deshalb kann dahinstehen, ob die Satzung des Beklagten über die Ermächtigung des Verwaltungshelfers vom 3. Juli 2013 rückwirkend Anwendung findet und sich dies auf die Rechtmäßigkeit des Bescheids vom 13. März 2006 auswirkt.  29

II. Die geänderte Klage ist nicht begründet. Der Abwassergebührenbescheid des Beklagten vom 20. Oktober 2014 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 30

1. Der Abwassergebührenbescheid vom 20. Oktober 2014 ist nicht deshalb rechtswidrig, weil er unter Inanspruchnahme des privaten Geschäftsbesorgers, der E... Y….., erstellt wurde. Nach § 4 SächsKAG kann ein mit der Abgabenberechnung beauftragter privater Dritter ermächtigt werden, im Namen der Gemeinde oder des Landkreises in kommunalabgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren Verwaltungsakte gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) SächsKAG i. V. m. § 118 AO zu erlassen. Dies gilt nach § 46 SächsKomZG auch für Abgabenbescheide, die im Namen eines Zweckverbands erlassen werden. Der Beklagte hat in §§ 1, 2 seiner Satzung vom 3. Juli 2013 von der Ermächtigung Gebrauch gemacht.31

2. Die Abwassersatzung des Beklagten vom 22. Juni 2005 ist sowohl in ihrem Beitrags- als auch in ihrem Gebührenteil rechtmäßig. Insoweit wird auf das Normenkontrollurteil des Senats vom 18. Dezember 2013 - 5 D 18707 - verwiesen. 32

a) Der Vortrag des Klägers zur Rechtswidrigkeit der Satzung des AZV X.......... und der Satzung des AZV E.................... vom 19. April...., zu fehlenden Beschlüssen und fehlenden Genehmigungen von Satzungsänderungen und zu Bekanntmachungsmängeln ist nicht relevant. Dieses Vorbringen betrifft Satzungen, die vor der Verbandssatzung des Beklagten vom 1. Juli.... galten. Der Beklagte ist jedoch unabhängig davon entstanden, ob die Satzungen seiner Vorgänger rechtmäßig waren. Im Urteil des Senats vom 18. Dezember 2013 - 5 D 18/07 -, Rn. 230 bis 233 - wird dazu ausgeführt: 33

"I. Ob eine wirksame Gründung des AZV X.......... erfolgt ist, kann dahinstehen, weil der Antragsgegner unabhängig hiervon entstanden ist. 

Die Eingliederung eines Verbands in einen anderen setzt nach § 70, § 65 
Abs. 1 und 2 sowie § 66 Abs. 1 SächsKomZG voraus, dass die Verbandsversammlungen der betroffenen Zweckverbände übereinstimmende Beschlüsse fassen, die Beteiligten eine neue Verbandssatzung mit dem Mindestinhalt nach § 11 Abs. 1 und 2 SächsKomZG vereinbaren und diese von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wird. Gemäß § 66 Abs. 2 SächsKomZG ist die Regelung des § 13 SächsKomZG entsprechend anwendbar. Nach dessen Absatz 2 entsteht der Verband durch die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung. Beides liegt hier vor.

Fehler bei der Bildung eines Zweckverbands haben keine Auswirkungen auf das Entstehen dieses oder eines nachfolgend durch Eingliederung oder Vereinigung gebildeten neuen Zweckverbandes. Es wird auf das Urteil des Senats vom 30. August 2013 - 5 A 357/13 - verwiesen: 

"Seit der am 1. Mai 2002 in Kraft getretenen Neufassung des § 13 SächsKomZG hat die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihre rechtsaufsichtliche Genehmigung konstitutive Wirkung, d. h. mit deren ordnungsgemäßer öffentlicher Bekanntmachung entsteht der Zweckverband als handlungsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts (vgl. § 45 Abs. 1 Satz 1 SächsKomZG), unabhängig davon, ob die Verbandsgründung, insbesondere die Verbandssatzung einschließlich der zwingenden Satzungsregelungen gemäß § 48 Satz 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 SächsKomZG, an formellen oder materiellen Fehlern leidet.
Dies geht unzweifelhaft bereits aus dem Wortlaut des § 13 Abs. 2 SächsKomZG n. F. (‚entsteht durch die öffentliche Bekanntmachung … am Tage nach dieser Bekanntmachung‘) hervor und wird durch die nur für die Zukunft mögliche, auf ein Jahr befristete Geltendmachung von Rechtsmängeln bei der Verbandsbildung in § 13 Abs. 3 SächsKomZG n. F. sowie die Heilungsmöglichkeit von Mängeln selbst bei den Bestimmungen des § 11 Abs. 2 SächsKomZG durch bloße Verbandssatzungsänderung gemäß § 26 SächsKomZG bestätigt.
Auch die Gesetzesbegründung ist insofern unmissverständlich. Sie führt zu § 13 Abs. 2 SächsKomZG n. F. aus (LT-Drs. 3/3903 S. 20 unten):
‚Die öffentliche Bekanntmachung hat konstitutive Wirkung. Der Verband entsteht damit als Rechtsperson unabhängig davon, ob bis zum Abschluss des Gründungsverfahrens irgendwelche Rechtsverstöße vorgekommen sind.‘
und zu § 13 Abs. 3 SächsKomZG n. F. (LT-Drs. 3/3903 S. 21):
‚Die Erstreckung der Vorschrift auf sämtliche, auch materielle Gründungsfehler ist geboten, weil andernfalls der konstitutive Charakter des rechtsaufsichtlichen Bekanntmachungsaktes nach § 13 Abs. 2 SächsKomZG in Frage gestellt wird und die Bestimmung vielfach funktionslos würde. Dies ist jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit nicht hinnehmbar. Auf Grund des durch § 13 Abs. 2 SächsKomZG geschaffenen Rechtsscheins besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an eindeutigen und klaren Rechts- und Organisationsverhältnissen. Daher dürfen auch schwerwiegende Gründungsmängel, insbesondere bei fehlerhafter Vereinbarung der Verbandssatzung, die Entstehung des Verbandes nicht hindern. Auch etwaige materielle Fehler führen nicht zur rückwirkenden Nichtigkeit der Gründung, sondern nur zur Vernichtbarkeit ex nunc. Damit wird weder den Verbandsmitgliedern noch sonstigen Dritten die Geltendmachung ihrer Rechte abgeschnitten.‘
sowie zu § 13 Abs. 4 SächsKomZG n. F. (LT-Drs. 3/3903 S. 22 unten):
‚Ein Verband entsteht allein durch die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung (siehe oben Begründung zu § 13 Abs. 2 SächsKomZG). Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz Mitwirkung der Rechtsaufsichtsbehörde die Verbandssatzung nicht vollständig den in § 11 Abs. 2 normierten Erfordernissen entspricht. Das SächsKomZG hat bislang keine ausdrückliche Regelung getroffen, wie unter den Beteiligten in einem solchen Falle zu verfahren ist. Der neu eingefügte Absatz 4 eröffnet dem Verband die Möglichkeit, diesen Mangel im Wege der Selbstheilung zu beseitigen. Hierzu wird auf die Vorschriften über die Änderung der Verbandssatzung verwiesen. Die Änderung oder Ergänzung der Verbandssatzung erfolgt also durch die Verbandsversammlung, nicht durch die Mitgliedsgemeinden. Auf diese Weise wird unterstrichen, dass trotz des Satzungsmangels weiterhin von der Existenz des Verbandes auszugehen ist und die Beseitigung des Mangels Aufgabe des Verbandes selbst ist. Zudem ist die Beschlussfassung in der Verbandsversammlung einfacher herbeizuführen als eine abgestimmte Beschlussfassung durch die Mitglieder.‘
…"
b) Gleiches gilt für den Vortrag des Klägers, der Beitritt zum AZV E.................... habe entsprechender Gemeinderatsbeschlüsse bedurft, die nicht vollständig vorlägen. Die Mitgliedsgemeinden haben der Verbandssatzung durch Gemeinde- oder Stadtratsbeschluss zugestimmt. Der Senat hat mit Urteil vom 18. Dezember 2013 - 5 D 18/07 - die Verbandssatzung vom 1. Juli.... für wirksam erachtet. Zur Frage der Bestellung der Vertreter in der Verbandsversammlung ist unter Rn. 236 bis 238 ausgeführt: 34

"2. Auf eine ordnungsgemäße Bestellung der in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter kommt es nicht an. 

Einer Bestellung hätte es nicht bedurft. Nach § 52 Abs. 1 SächsKomZG besteht die Verbandsversammlung mindestens aus einem Vertreter eines jeden Verbandsmitglieds. Soweit in den jeweiligen Satzungen nichts anderes vorgesehen ist, wird nach 
§ 52 Abs. 2 Satz 1 SächsKomZG jede Gemeinde durch den Bürgermeister vertreten, welcher nicht bestellt werden muss. Eine Mehrfachvertretung ist nicht vorgesehen.  

Darüber hinaus ist selbst dann, wenn ein solcher Fehler vorliegen sollte, dieser nach   § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 SächsKomZG unbeachtlich. Danach kann bei einer ordnungsgemäßen Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung nach Absatz 1 die Verletzung von Rechtsvorschriften bei der Bildung des Zweckverbandes nur mit Wirkung für die Zukunft und nur binnen eines Jahres nach der Bekanntmachung erfolgen. Diese Frist war abgelaufen."

c) Der Vortrag des Klägers, es seien im Entsorgungsgebiet P....... nicht alle Anlagen an den Beklagten übertragen worden, sondern nur Regenwasserkanäle, die nicht lediglich der Straßenentwässerung dienten, trifft nicht zu. Der Beklagte betreibt im gesamten Entsorgungsgebiet die Schmutzwasserbeseitigung und in P....... auch die Niederschlagswasserbeseitigung als eigene Anlage. Für die Schmutzwasserentsorgung erhebt er Schmutzwassergebühren nach der Abwassersatzung vom 22. Juni 2005. Zusätzlich erhebt er für die Entsorgung des Niederschlagswassers in P....... Abwassergebühren aufgrund einer gesonderten Satzung. Dies verstößt nicht gegen die Abgabengerechtigkeit. Die Abwasserentsorgung in P....... erfolgt im Trennsystem. Es wird auf das Urteil vom 18. Dezember 2013 - 5 D 18/07 -, Rn. 262 und Rn. 356 verwiesen. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern das Eigentum an den Regenwasserkanälen und die Niederschlagswasserentsorgung Einfluss auf die Höhe der streitgegenständlichen Schmutzwassergebühr haben könnten. 35

3. Die Gebührenkalkulation des Beklagten für den Zeitraum 2004 bis 2008 ist rechtmäßig. 36

a) Allein daraus, dass im Kalkulationszeitraum der E... Y..... der inhaltliche Erlass der Abwassergebührenbescheide nicht hätte übertragen werden dürfen, weil es damals an einer gesetzlichen Grundlage hierzu fehlte, folgt noch nicht, dass es unzulässig war, die Kosten der Geschäftsbesorgung in die Gebührenkalkulation einzustellen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass geringere Verwaltungskosten angefallen wären, wenn der Beklagte die Gebührenbescheide vollumfänglich durch eigene Mitarbeiter erlassen hätte oder die E... Y..... die Bescheide nur vorbereitet hätte. Insoweit wird auf die Ausführungen in dem Urteil des Senats vom 18. Dezember 2013 - 5 D 18/07 - Rn. 360 verwiesen. Auch war die Aufnahme der Geschäftsbesorgungskosten in die Gebührenkalkulation zulässig, weil der Beklagte gegenüber der E... Y..... verpflichtet war, diese zu zahlen. Der zwischen dem früheren AZV E...................., der Kommunalen Wasserwirtschaft W.......... GmbH und der E... Y..... am 17. September 1998 geschlossene Vertrag ist auf den Beklagten übergegangen, weil dieser Rechtsnachfolger des früheren AZV E.................... ist. Nach § 67 SächsKomZG ist bei Verbandsvereinigung der neue Zweckverband Rechtsnachfolger des bisherigen Zweckverbandes. Diese Regelung gilt nach § 70 SächsKomZG auch für die Eingliederung eines Zweckverbandes in einen anderen. 37

b) An der Richtigkeit der Gebührenkalkulation bestehen auch nicht deshalb Zweifel, weil im Haushaltsplan für das Jahr 2006 die Geschäftsbesorgungskosten abweichend beziffert sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um eine Prognoseentscheidung, deren Zahlen - wie der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt hat - auf den Erfahrungswerten der Vorjahre basieren. Es ist daher nicht zwingend, dass die in die Gebührenkalkulation eingestellten Kosten der Geschäftsbesorgung mit der Endabrechnung und den Angaben in den Haushaltsplänen übereinstimmen. 38

c) Die Kosten der Geschäftsbesorgung sind nicht deshalb überhöht, weil bei einer Verwendung eigenen Personals und der Nutzung eigener Räumlichkeiten keine Mehrwertsteuer angefallen wäre. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kosten für eigenes Personal und eigene Räumlichkeiten dennoch insgesamt höher gewesen wären. Zu einer Ermittlung ins Blaue hinein ist das Gericht nicht verpflichtet. Zudem steht dem Entsorgungsträger ein Ermessen dahin zu, ob er die Betriebsführung durch eigenes Personal oder durch einen Dritten als Geschäftsbesorger vornimmt. 39

d) Auch sind in die Kalkulation der Abwassergebühren keine Geschäftsbesorgungskoten für andere Versorgungsmedien eingestellt worden. Der Vertreter des Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar erläutert, dass die Kosten für die jeweiligen Geschäftsbereiche gesondert ermittelt worden sind und auf welche Weise die Aufteilung der Verwaltungskosten erfolgt ist. Letztere hat der Beklagte nicht anhand des Umsatzes vorgenommen, sondern sich nach dem zeitlichen Aufwand gerichtet. Aufgrund der Stundennachweise der Beschäftigten wurde ermittelt, wie viele Stunden welcher Mitarbeiter für welches Aufgabengebiet tätig geworden ist; dementsprechend wurden die Kosten zugeordnet. 40

e) Die Erlöse aus Klärschlammbehandlung - eine Klärschlammtrocknung wird nicht vorgenommen - sind erstmals im Jahr 2008 entstanden. Sie waren daher nicht in die Gebührenkalkulation für 2004 bis 2008 aufzunehmen. In der Nachberechnung für 2006 bis 2010 wurden entstandene Kostenüberdeckungen berücksichtigt. 41

f) Entgegen der Auffassung des Klägers war es nicht geboten, in der Gebührenkalkulation bei der Ermittlung der Abschreibungen die geleisteten oder gestundeten Abwasserbeiträge abzusetzen oder als passivierte Beiträge aufzulösen. Es sind weder geleistete noch gestundete Abwasserbeiträge bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Durch Abwasserbeiträge und Abwassergebühren wird ein unterschiedlicher Aufwand finanziert. In den Kostenteil der Gebührenkalkulation sind nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 SächsKAG angemessene Abschreibungen aufzunehmen. Die den Abschreibungen zugrunde zu legenden Wiederbeschaffungszeitwerte oder Anschaffungs- und Herstellungskosten sind jedoch gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 SächsKAG  nicht um Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu kürzen, die zur Bildung von Eigenkapital gewährt worden sind. Abwasserbeiträge sind nach § 13 Abs. 2 SächsKAG als Kapitalzuschüsse anzusehen. Es können lediglich Ertragszuschüsse nach § 13 Abs. 3 SächsKAG passiviert und aufgelöst werden.  42

[bookmark: _GoBack]4. Bei Erlass des Abwassergebührenbescheids vom 20. Oktober 2014 war keine Festsetzungsverjährung eingetreten. Nach § 3a Abs. 2 Satz 3 SächsKAG i. V. m. § 171 Abs. 3 a Satz 1 Hs. 1 AO läuft bei Anfechtung eines Abgabenbescheids mit Widerspruch oder Klage die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor über den Rechtsbehelf unanfechtbar entschieden ist. Die Ablaufhemmung endet grundsätzlich auch mit der Aufhebung des Bescheids durch die Abgabenbehörde, weil dann kein wirksamer Bescheid mehr vorliegt. Allerdings steht einem Abgabenbescheid nicht die Verjährung entgegen, wenn sein Erlass gleichzeitig mit der Aufhebung des früheren Bescheids erfolgt. Soll ein fehlerhafter Bescheid von der Behörde durch einen anderen ersetzt werden, kann eine solche Ersetzung vor Aufhebung des Bescheids erfolgen, ohne dass dem ein etwaiger Ablauf der regulären Festsetzungsverjährungsfrist entgegen stehen kann; denn der neue Bescheid ist noch innerhalb der nach § 171 Abs. 3a Satz 1 gehemmten Festsetzungsfrist ergangen (vgl. Klein, Kommentar zur AO, 11. Aufl., § 171 Rn. 21b, 33a). Sowohl der neue Abwassergebührenbescheid als auch der Aufhebungsbescheid datieren vom 20. Oktober 2014. Dabei wurde der Gebührenbescheid vor dem Aufhebungsbescheid erlassen, wie der Beklagte vorgetragen hat. Der Gebührenbescheid wurde dem Prozessbevollmächtigten des Klägers vor dem Aufhebungsbescheid bekannt gegeben. Der Abwassergebührenbescheid wurde per Fax am 20. Oktober 2014 um 11.15 Uhr übermittelt, der Aufhebungsbescheid am 20. Oktober 2014 um 11.16 Uhr. 43

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 44

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten Gründe vorliegt.45


Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Sächsischen E-Justizverordnung einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der der Beschluss abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
In Angelegenheiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-, Wehrdienst- oder Zivildienstverhältnis oder die Entstehung eines solchen Verhältnisses betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang  mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind auch juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Diese Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.


gez.:
Raden 				          Döpelheuer	                                          Tischer    


Beschluss 

vom 22. Oktober  2014
Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf
166,69 €
festgesetzt.
Gründe
Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 3 Satz 1 GKG 
i. V. m. Nr. 3.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013. 1




Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).2






gez.:
Raden 				          Döpelheuer		                                Tischer    
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